
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/12/3 2001/01/0494
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.2002

Index

24/01 Strafgesetzbuch

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

82/02 Gesundheitsrecht allgemein

Norm

AsylG 1997 §14 Abs1 Z5;

FlKonv Art33 Abs2;

SGG §12 Abs1;

SGG §12 Abs3 Z3;

SGG §12 Abs3;

StGB §15;

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat sich mit der Frage, wann ein "besonders schweres Verbrechen" im Sinne des Art. 33

Abs. 2 zweiter Fall FlKonv vorliegt, im Erkenntnis vom 3.12.2002, Zl. 99/01/0449, auf dessen Begründung gemäß § 43

Abs. 2 VwGG verwiesen wird, auseinander gesetzt. Bei Anwendung der in diesem Erkenntnis entwickelten Kriterien auf

das vorliegende Verfahren ist keine der von der belangten Behörde festgestellten (im vorliegenden Erkenntnis näher

bezeichneten) Straftaten geeignet, unter den BegriB des "besonders schweren Verbrechens" subsumiert zu werden.

Dies gilt auch für die von der belangten Behörde zur Begründung herangezogene (lange zurückliegende) Verurteilung

wegen Suchtgifthandels. Ohne Hinzutreten besonderer Umstände nämlich, aus denen sich ergäbe, dass sich das vom

Beschwerdeführer begangene Delikt bei einer Strafdrohung von einem bis zu fünfzehn Jahren Freiheitsstrafe (§ 12 Abs.

3 SGG) als objektiv und subjektiv besonders schwerwiegend erwiesen hätte, kann - selbst unter Berücksichtigung der

im Urteil als erschwerend für die Strafzumessung gewerteten Gewinnsucht als Motiv für die Tatbegehung (sowie die

mehrfache Tatbegehung) - aus der Verurteilung zu einer bloß zweijährigen Freiheitsstrafe, in deren Höhe die als

erschwerend angenommenen Umstände bereits zum Ausdruck gekommen sind, wegen eines "typischer Weise"

schweren Deliktes nicht geschlossen werden, dass der Straftat die für ein "besonders schweres Verbrechen"

erforderliche außerordentliche Schwere anhaftet.
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